
 

  
U-Bahn: Linien U3,U6 
Haltestelle Poccistraße 
 
muenchenunterwegs.de 

Bus: Linie 62 
Haltestelle Poccistraße 
 
muenchen.de/mor 

Bus: Linie 132 
Haltestelle Senserstraße 
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Bezirksausschuss des 9. Stadtbezirkes 
Neuhausen-Nymphenburg 
Frau Leonie Lobinger 
BA-Geschäftsstelle Nord 
Hanauer Str. 1 
80992 München 
 
per E-Mail: bag-nord.dir@muenchen.de 

 

 
Ihr Schreiben vom 
 

Ihr Zeichen 
 

Unser Zeichen 
 

Datum 
17.12.2025 

 

[ LHM-Schutzbedarf: 2 ]     

Antrag – Winfriedstraße – Verkehrsregeln ermöglichen 
 
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 08161 des Bezirksausschusses 
des Stadtbezirkes 09 – Neuhausen-Nymphenburg vom 23.09.2025 
 
 
Sehr geehrte Frau Lobinger, 
 
wir kommen zurück auf Ihren o.g. Antrag, mit dem Sie das Mobilitätsreferat auffordern, die 
verkehrliche Situation in der als Fahrradstraße ausgewiesenen Winfriedstraße an der 
Einmündung zum Christoph-Rapparini-Bogen zu überprüfen. Gefordert wird primär die 
Errichtung von Haltverboten im Bereich Winfriedstraße Südseite westlich Einmündung 
Christoph-Rapparini-Bogen zur Verbesserung der örtlichen Sichtverhältnisse oder 
- optional - die Markierung einer „gestrichelten Haltelinie“, die Radfahrende animieren soll, die 
an der Kreuzung geltende „Rechts vor links“-Regelung einzuhalten. 
 
Nach Überprüfung des Anliegens können wir Ihnen Folgendes mitteilen: 
 
Wie Ihnen im Rahmen der Übersendung des Abdrucks der einschlägigen verkehrsrechtlichen 
Anordnung mittlerweile bekannt sein dürfte, liegen tatsächliche Gründe vor, im Bereich 
Winfriedstraße 9 ein zehn Meter langes Haltverbot zu errichten. Dies ist mittlerweile 
geschehen und am 28.11.2025 wurden entsprechende Schilder aufgestellt. 
 
Was dagegen nicht möglich ist, weil es die Straßenverkehrsordnung ausschließt, ist die 
Markierung von Haltelinien (= Wartelinien) an Kreuzungen mit "Rechts vor links"-Regel, da 
diese nur im Zusammenhang mit aufgestellten Verkehrszeichen wie bspw. Stoppschildern 
oder Ampeln aufgebracht werden dürfen. 
 
 

 

 
 

 
 



 
 Seite 2 von 2 

  

 

 [ L
H

M
-S

ch
ut

zb
e

da
rf

: 
2 

] 

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
MOR-GB2.211 


